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Hamburg, den 14. März 2014 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sprechzeiten: 
Mo-Do 09.00 - 15.00 Uhr 
Fr 09.00 - 12.00 Uhr 
 
Die technische Sachbearbeitung 
(Bauprüfung) erreichen Sie nur nach 
Terminvereinbarung 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U1 Steinstraße 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 24.02.2014 
 
Grundstück  
Belegenheiten ### 
Baublock 116-004 
Flurstück 01838 in der Gemarkung: St. Georg Süd 

 
 
Erweiterung der Rückkühlanlagen auf dem Dach des bestehenden Rechenzentrums 
 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene 
Vorhaben auszuführen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
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Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
 
Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
 
 
Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Bebauungsplan Klostertor 8/Hammerbrook 7 
 mit den Festsetzungen: MKg; II, IV-VI; GRZ 0,8; GFZ 2,4; 

Baugrenzen und MKg; VIII; GRZ 1,0; GFZ 3,0; Baugrenzen 
 Baugesetzbuch 
 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
   
 0 / 6 Baubeschreibung 
 0 / 7 Lageplan 
 0 / 8 Dachaufsicht m. Schnitt 
 0 / 9 Ansicht Nord 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
 
Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung) 
 
1. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über 

folgende Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist: 
 

1.1. Standsicherheit  
Hierfür ist der erforderliche Nachweis gemäß § 14 der Bauvorlagenverordnung 
in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen. 

 
Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach 
§ 73 Absatz 1 HBauO. 

 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten 
Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
 
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
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Unterschrift 
 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
 
Im Einzelfall werden weitere Gebühren in gesonderten Bescheiden gemäß § 1 Absatz 2 
der Baugebührenordnung (BauGebO) in der geltenden Fassung erhoben. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage 3 - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage 1 zum Bescheid 
 
BAUORDNUNGSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Fachamt Bauprüfung 
Klosterwall 6 (City-Hof, Block C) 
20095 Hamburg 
 
 
HINWEISE 
 
2. Der Beginn der Ausführung ist der Bauaufsichtsbehörde spätestens eine Woche 

vorher mitzuteilen (§ 72a Abs. 4 HBauO). 
 
3. Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung 

mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Dies gilt nicht für die Beseitigung von Anlagen und die Errichtung von nicht 
baulichen Werbeanlagen (§ 77 Abs. 2 HBauO). 
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Anlage 2 zum Bescheid 
 
IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt 
Klosterwall 2 
20095 Hamburg 
Tel.-Nr.: 040 - 428544649 
Fax.-Nr.: 040 - 42790 - 8280 
E-Mail: umweltschutzmitte@hamburg-mitte.hamburg.de 
 
 
AUFLAGEN 
 
4. Lärmschutz 
 

4.1. Die Geräuschentwicklung durch den allgemeinen Betrieb der beantragten 
Erweiterung der Rückkühlanlage auf dem Grundstück ist durch nachstehende 
Auflagen begrenzt. 
 

4.2. Die vorstehend beschriebene Geräuschquelle ist so zu errichten, zu 
unterhalten und zu betreiben, dass die emittierten Geräusche nach dem 
jeweils aktuellen Stand der Technik begrenzt sind. 

 
4.3. Für die im Geltungsbereich dieser Auflagen beschriebenen Geräuschquellen 

werden die an den als Kerngebiet ausgewiesenen Beurteilungsorten der 
anliegenden Wohn- und Geschäftshäuser verursachten Geräuschimmissionen 
wie nachstehend begrenzt. Für den Beurteilungspegel außerhalb von 
Gebäuden, gemessen jeweils 0,5 Meter vor einem der beantragten Anlage 
zugewandten geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen Raums, werden 
folgende Grenzwerte festgelegt: 

 
An den Beurteilungsorten des Gebäudes Nagelsweg 33 und 35 wird jeweils 
ein Grenzwert von:  

 
  tagsüber (06:00 Uhr – 22:00 Uhr) 60 dB(A) und  
  nachts  (22:00 Uhr – 06:00 Uhr) 45 dB(A) festgelegt.  
 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die oben festgelegten 
Immissionsgrenzwerte für den Beurteilungspegel am Tage um nicht mehr als 
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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5. Immissionsschutzrechtliche Hinweise 
 

5.1. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat nach § 24 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes auch nach Erteilung der Genehmigung die 
Möglichkeit, Anordnungen zu treffen, sofern festgestellt wird, dass die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen oder 
erheblichen Belästigungen geschützt ist. 
 

5.2. Die Beurteilung der von der Anlage einschließlich aller Nebeneinrichtungen 
erzeugten Geräusche erfolgt gemäß der sechsten Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 

6. Gründe 
 

6.1. Die immissionsschutzrechtlichen Auflagen erfolgen als Anordnung nach § 24 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes aufgrund der Anforderungen des § 22 
BImSchG in Verbindung mit dem untergesetzlichen Regelwerk (hier u.a. TA-
Lärm).
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Anlage 3 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Hamburger Informationsregister veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13  
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Informationsregister wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme:   Errichtung 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude 
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